
8. Pflegevermächtnis § 677.  

(1) Einer dem Verstorbenen nahe stehenden Person, die diesen in 
den letzten drei Jahren vor seinem Tod mindestens sechs Monate in 
nicht bloß geringfügigem Ausmaß gepflegt hat, gebührt dafür ein 
gesetzliches Vermächtnis, soweit nicht eine Zuwendung gewährt 
oder ein Entgelt vereinbart wurde.  

(2) Pflege ist jede Tätigkeit, die dazu dient, einer pflegebedürftigen 
Person soweit wie möglich die notwendige Betreuung und Hilfe zu 
sichern sowie die Möglichkeit zu verbessern, ein selbstbestimmtes, 
bedürfnisorientiertes Leben zu führen.  

(3) Nahe stehend sind Personen aus dem Kreis der gesetzlichen 
Erben des Verstorbenen, deren Ehegatte, eingetragener Partner 
oder Lebensgefährte und deren Kinder sowie der Lebensgefährte 
des Verstorbenen und dessen Kinder. 

 § 678.  

(1) Die Höhe des Vermächtnisses richtet sich nach Art, Dauer und 
Umfang der Leistungen.  

(2) Das Vermächtnis gebührt jedenfalls neben dem Pflichtteil, neben 
anderen Leistungen aus der Verlassenschaft nur dann nicht, wenn 
der Verstorbene das verfügt hat. Das Vermächtnis kann nur bei 
Vorliegen eines Enterbungsgrundes entzogen werden.“ 


